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Rahmenvereinbarung uiber Beschaffung von Lizenzen fur Microsoft Produkte
sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit Lizenzerwerb und -verwaltung

Vertragsparteien

Auftraggeber

LfA Forderbank Bayern

Kdniginstr. 17, 80539 Mlnchen
Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber:

Auftragnehmer

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer:

1.

Teil A Aligemeine Regelungen

Gegenstand

Der Auftraggeber bendtigt die Microsoft-Lizenzen Uber das Business Agreement zwischen
Microsoft und dem Bundesministerium des Inneren U5223585 mit der Master Agreement Nummer
8458772 und der bisherigen ,LFA* EA Beitrittsnummer 87320386 als Neuvertrag mit einer initialen
Laufzeit von 4 Jahren inklusive Serviceleistungen. Der Auftragnehmer (AN) soll die LfA Forderbank
Bayern als Handelspartner (Microsoft Licensing Solution Partner) begleiten und wahrend dessen
Laufzeit die Aufgaben des Handelspartners im Sinne der Microsoft Enterprise Agreement
Vertragsbedingungen wahrnehmen. Der Auftragnehmer muss direkt von Microsoft als Licensing
Solution Partner (LSP) und Enterprise Software Advisor (ESA) in Deutschland autorisiert sein. Ein
Nachweis von Microsoft (z.B. Zertifikat oder vergleichbar) ist dem Auftraggeber auf Anforderung
vorzulegen.

Darlber hinaus wird fachliche und technische Unterstiitzung angefordert, die in deutscher Sprache
erfolgen. Zu diesem Zweck wird die vorliegende Rahmenvereinbarung geschlossen.

Aus dieser Rahmenvereinbarung resultiert keine allgemeine Verpflichtung des Auftraggebers zur
Beauftragung des Auftragnehmers; insbesondere besteht keine Mindestabnahmemenge an
Leistungen bzw. Personentagen des Auftragnehmers. Konkrete Leistungsverpflichtungen des
Auftragnehmers entstehen erst durch den Abschluss von Einzelauftragen. Die Hochstmenge
(verbindliche Obergrenze) der Uber alle Auftraggeber hinweg insgesamt abrufbaren Einzelauftrage
betragt 5.000.000 Euro (netto) (Héchstwert).

Gegenstand dieser Rahmenvereinbarung und der auf Basis dieser Rahmenvereinbarung
abgeschlossenen Einzelauftrédge sind daher die in der Leistungsbeschreibung (Anlage 1 zu dieser
Rahmenvereinbarung) genannten Leistung.

Vgl. Anlage Nr. 1, 2, 3,4,5,6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13
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1. Bestandteile der Rahmenvereinbarung

Es gelten als Vertragsbestandteile:

1 Leistungsverzeichnis initial 17.04.2026 5
2 Ubersicht Uber die ab dem 01.06.2025 gliltigen neuen 01.06.2025 1
Lizenzvertrage zwischen der Bundesrepublik Deutschland
vertreten durch das Bundesministerium des Innern und fur
Heimat (,BMI") und Microsoft Ireland Operations Limited
(,MIOL") [im Vergabeverfahren aus Vertraulichkeitsgriinden
nicht veréffentlicht]
3 Ergadnzungsvereinbarung uber die Mindestinhalte nach Art. 30 | 20.10.2025 31
Abs. 3 DORA
4 Anlage zur Erganzungsvereinbarung Uber die Mindestinhalte | 20.10.2025 4
nach Art. 30 Abs. 3 DORA
5 Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung samt Anhang 13.05.2026 6
Uber technische und organisatorische Mallnahmen
6 Verpflichtung zur Informationssicherheit 783/04.20 4
7 Verpflichtungserklarung (DSGVO und Bank- und 979/05.25 3
Geschaftsgeheimnis)
8 Datenschutzhinweise fir Mitarbeiter und andere 31.10.2025 5
vergleichbare Betroffene
9 Preisblatt 13.05.2026 1
10 Ergadnzung zum Vertrag gem. Institutsvergutungsverordnung | 13.05.2026 1
11 Verhaltenskodex der LfA 13.05.2026 2
12 Eigenerklarung zu Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 13.05.2026 3
833/2014 Uber restriktive Mallnahmen angesichts der
Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine

destabilisieren in der jeweils gultigen konsolidierten Fassung

13 Sonstige Vereinbarungen 13.05.2026 4
1.1 dieser Vertragstext einschlieBlich der Begriffsbestimmungen und den folgenden Anlagen

in der hier aufgefiihrten Rangfolge:

Anlagen zur EVB-IT Rahmenvereinbarung
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Diese Rangfolge gilt auch im Rahmen der Einzelauftrage.

1.2 fur die jeweiligen Einzelauftréage, je nach Leistungsart, die folgenden EVB-IT AGB:

Auswahl | AGB Erlauterung

O EVB-IT Kauf-AGB Kauf von Hardware

O EVB-IT Instandhaltungs-AGB Instandhaltung von Hardware

O EVB-IT Uberlassung Typ A-AGB Dauerhafte Uberlassung von
Standardsoftware (Kauf)

EVB-IT Uberlassung Typ B-AGB Zeitweise Uberlassung von Standardsoftware

O EVB-IT Pflege S-AGB Pflege von Standardsoftware

O EVB-IT System-AGB Erstellung von Gesamtsystemen, ggf.
einschliellich Systemservice

O EVB-IT Systemlieferungs-AGB Lieferung von Systemen, ggf. einschlieRlich
Systemservice

U EVB-IT Erstellungs-AGB Erstellung bzw. Anpassung von Software

U EVB-IT Service-AGB Systemserviceleistungen

O EVB-IT Cloud-AGB Cloudleistungen

EVB-IT Dienstleistungs-AGB Dienstleistungen

Die einbezogenen EVB-IT AGB gelten in der bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden
Fassung.

sowie nachrangig folgende weitere Regelungen des Auftraggebers (z. B. zusatzliche oder
besondere Vertragsbedingungen), namentlich DORA-Annex der LfA.

sowie nachrangig zu Nummern 2.1 und 2.2 die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausflihrung
von Leistungen (VOL/B) in der bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung.

Die oben genannten EVB-IT AGB (zusammen oder einzeln auch die EVB-IT AGB genannt) stehen unter
evb-it.gov.de zur Einsichtnahme bereit. Die VOL/B wurde im Bundesanzeiger AT Nr. 178a vom 23.
September 2003 veroffentlicht.

Die Einbeziehung von Lizenzbedingungen an Standardsoftware* sowie auftragnehmerseitiger AGB fiir
Art und Umfang der Cloudleistungen erfolgt nur nach MalRgabe der jeweiligen Regelungen im Besonderen
Teil (Teil B) dieser Rahmenvereinbarung. Dies gilt unabhangig davon, ob und in welcher Rangfolge solche
Bedingungen als Anlage in der Tabelle aus Nummer 2.1 aufgelistet werden. Allerdings gelten fir
Software* bzw. Softwarekomponenten, die Open Source Software* sind, die vom Rechteinhaber
vorgegebenen Lizenzbedingungen.
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Soweit Allgemeine Geschaftsbedingungen im Sinne von § 305 BGB in den hier referenzierten
Dokumenten des Auftragnehmers bzw. den sonstigen vom Auftragnehmer dem Angebot beigefiigten
Dokumenten Regelungen in den EVB-IT AGB, dieser Rahmenvereinbarung oder Einzelauftragen
widersprechen, sind sie ausgeschlossen.

Weitere Geschaftsbedingungen des Auftragnehmers sind ausgeschlossen, soweit sie nicht ausdrticklich
durch den Auftraggeber zugelassen wurden.

Die in diesem Teil A mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende dieses Vertrages unter
.Begriffsbestimmungen* definiert. Die in Teil B (Module) mit * gekennzeichneten Begriffe sind in den
jeweils einbezogenen EVB-IT AGB unter ,Begriffsbestimmungen” definiert.

2. Einzelauftrage

Der Auftragnehmer ist aufgrund eines erklarten Einzelauftrages zu den dort beauftragten Lieferungen
und/oder Leistungen verpflichtet, wenn diese nach der Rahmenvereinbarung vorgesehen sind.

Einzelauftrage beziehen die Regelungen der Rahmenvereinbarung ein.
2.1 Abrufe und Bestatigung

211 Der Einzelauftrag erfolgt
[J mit dem/den Einzelauftragsmuster(n) aus Anlage Nr.

[J mittels elektronischem Bestellsystem gemal Anlage Nr. und gemaR den dort aufgeflihrten
Bestimmungen.

[0 mit dem Bestellformular aus dem ERP-System des Auftraggebers bzw. des jeweiligen
Bedarfstragers.

wie nachfolgend beschrieben: Einzelabruf erfolgt entsprechend Vereinbarung mit dem
Auftragnehmer.

(1 Die Erteilung des Einzelauftrages erfolgt

[0 nach Abstimmung der folgenden Punkte: (z.B. Termine, konkretisierter
Leistungsumfang).

[0 nach Durchfiihrung des Verfahrens/Abstimmungsprozesses gemaf Anlage Nr.

21.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Einzelauftrage aus dieser Rahmenvereinbarung
unverziiglich, spatestens jedoch binnen

einer Woche

[J Kalendertagen

wie folgt zu bestatigen:

[1 wiein Anlage Nr. __ vorgesehen

[0 infolgendem Internetportal (z. B. Lieferantenportal des Auftragnehmers) wie dort vorgesehen:

in Textform an: per eMail it-beschaffung@Ifa.de.

Hinweis: Vor der Bestatigung ist, soweit vereinbart, durch den Auftragnehmer zu prtfen, ob durch den
Einzelauftrag Héchstvolumina tberschritten werden! Siehe auch Abschnitt "Hochstvolumen" [im
Standard Nummer 9].
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3. Geschatztes Auftragsvolumen

Das geschatzte Auftragsvolumen, d. h. der geschatzte Auftragswert (Schatzwert) oder die geschatzte

Auftragsmenge (Schatzmenge)

1 ergibt sich aus: [z.B. Anlage oder Bekanntmachung]

L1 ergibt sich aus Anlage

betragt 4.000.000 Euro (netto) fur die Lizenzen:

Exchange Server Ent. Alng SA:

Exchange Server Standard ALng SA

SQL CAL Alng SA User CAL

SQL Server Standard Alng SA

SQL Server Standard Cor Alng SA 2L

Win Remote Desktop Services CAL alng SA UCAL
Win Server DC Core Alng SA 2L

Win Server Standard Core Alng SA 2L
Visual Studio Ent MSDN ALng SA

Visual Studio Pro MSDN ALng SA

Project Professional ALng SA 1 Server CAL
Visio Professional ALng SA

Azure prepayment

GitHub Enterprise Sub Per User .

M365 Copilot Sub Add-on

M365 E5 Unified Sub Per User (inkl. Teams)

2 Lizenzen
2 Lizenzen
300 Lizenzen
17 Lizenzen
4 Lizenzen
575 Lizenzen
216 Lizenzen
284 Lizenzen
9 Lizenzen
1 Lizenzen
40 Lizenzen
42 Lizenzen
1 Lizenzen
2 Lizenzen

1 Lizenz

570 Lizenzen

[0 ergibt sich aus den Regelungen zu den verschiedenen Leistungsarten (siehe Teil B dieser

Rahmenvereinbarung)

Geltung des geschitzten Auftragsvolumens in Relation zur Laufzeit

[1 Das geschatzte Auftragsvolumen gilt fiir die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung inkl.
Verlangerungsoptionen und automatischen Verlangerungen.

LI Das geschatzte Auftragsvolumen gilt fur die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung ohne
Verlangerungsoptionen und ohne deren automatische Verlangerung.

1 Es erhdht sich durch die Ausiibung von Verlangerungsoptionen fir die Rahmenvereinbarung

bzw. durch deren automatische Verlangerung

O anteilig.
O wie folgt: .
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4. Abnahmeverpflichtung/Mindestabnahme

Es besteht keine Verpflichtung zum Abruf von Leistungen aus der Rahmenvereinbarung durch
Auftraggeber oder Bezugsberechtigte, es sei denn, es ist in dieser Nummer etwas anderes vereinbart.
Weder die Angabe geschatzter Auftragsvolumina noch die von Héchstvolumina flihrt zu einer
Abnahmeverpflichtung.

1 Die Mindestabnahme ergibt sich aus Anlage Nr. .
1 Die Mindestabnahme betragt Euro (netto).

1 Die Mindestabnahme ergibt sich aus den Regelungen zu den verschiedenen Leistungsarten (siehe
Teil B dieser Rahmenvereinbarung).

Geltung der Mindestabnahme in Relation zur Laufzeit

[1 Die Mindestabnahme qilt fir die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung inkl.
Verlangerungsoptionen und automatischen Verldngerungen.

1 Die Mindestabnahme gilt fiir die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung ohne
Verlangerungsoptionen und ohne deren automatische Verlangerung.

1 Die Mindestabnahme erhoht sich durch die Ausiibung von Verlangerungsoptionen fir die
Rahmenvereinbarung bzw. durch deren automatische Verlangerung

L anteilig.
1 gemaB Anlage Nr. __ .
[J Die Mindestabnahme gilt pro Jahr der Laufzeit der Rahmenvereinbarung, kumuliert Gber die
Gesamtlaufzeit.
5. Hochstvolumen
Das Hochstvolumen, d. h. der Héchstwert oder die Héchstmenge
[l ergibtsichaus ___ [z. B. Bekanntmachung]
L1 ergibt sich aus Anlage Nr.
betragt 5.000.000 Euro (netto) (Hochstwert).

Geltung des Hochstvolumens in Relation zur Laufzeit

[J Das Hochstvolumen gilt fir die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung inkl.
Verlangerungsoptionen und automatischen Verlangerungen.

[0 Das Hochstvolumen gilt fir die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung ohne
Verlangerungsoptionen und ohne deren automatische Verlangerung.

[0 Es erhoht sich durch die Ausiibung von Verlangerungsoptionen flr die Rahmenvereinbarung
bzw. durch deren automatische Verlangerung

O anteilig.
0 gemal Anlage Nr.

5.1 Mitteilungspflicht des Auftragnehmers

Wirde durch einen Einzelauftrag eine Hochstmenge bzw. der Hochstwert der
Rahmenvereinbarung Gberschritten, wird der Auftragnehmer den Bezugsberechtigten und den
Auftraggeber darauf hinweisen und den Einzelauftrag nicht ohne Freigabe des Auftraggebers
und/oder des Bezugsberechtigten annehmen/bestatigen.
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I Die Mitteilung erfolgt zusatzlich mit einer entsprechenden Dringlichkeitsstufe in Textform an
folgende Adresse:

Folgen des Erreichens von Héochstvolumina

Bei Erreichen oder Uberschreiten des Héchstvolumens ist der Auftragnehmer nicht mehr zur Erfiillung
kiinftiger Einzelauftrage verpflichtet.

Unabhéngig davon

O

hat der Auftraggeber das Recht, diese Rahmenvereinbarung fristlos oder mit einer von ihm
bestimmten Frist

O von maximal 3 Monaten
0  von maximal Monaten
zu kundigen.

Sieht die Rahmenvereinbarung mehrere Hochstvolumina vor und sind nicht alle Héchstvolumina
ausgeschopft, hat der Auftraggeber das Recht, die Kiindigung auf die Teile der
Rahmenvereinbarung zu beschranken, fir die die Hoéchstvolumina ausgeschopft sind.

endet die Rahmenvereinbarung, ohne dass es einer Kiindigung bedarf.

Sind mehrere Hochstvolumina vereinbart, gilt dies erst, wenn alle Héchstvolumina ausgeschopft
sind. Sieht die Rahmenvereinbarung mehrere Héchstvolumina vor und sind nicht alle
Hoéchstvolumina ausgeschopft, hat der Auftraggeber das Recht, die Teile der
Rahmenvereinbarung fristios oder mit einer von ihm bestimmten Frist

0 von maximal 3 Monaten
O von maximal Monaten

zu kindigen, fiir die die Hochstvolumina ausgeschopft sind.

6. Berichtswesen (Reporting)

Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverziglich, wenn
100 % des geschatzten Auftragsvolumens

100 % des Hoéchstvolumens

75 % des geschatzten Auftragsvolumens

75 % des Hochstvolumens

% des geschatzten Auftragsvolumens

O ooogod

% des Hochstvolumens

erreicht sind. Dies gilt auch dann, wenn nur einzelne der angegebenen Volumina erreicht sind.
MaRgeblich dabei ist der tatsachlich erbrachte Leistungsstand und die sich daraus ergebende
Vergitung, soweit nicht nachstehend anders vereinbart:

[0 Diese Mitteilung erfolgt zusatzlich mit einer entsprechenden Dringlichkeitsstufe in Textform an
folgende Adresse: it-beschaffung@lfa.de

Soweit Hochstvolumina zu 75 % erreicht sind und sich abzeichnet, dass die Einzelauftradge aus der
Rahmenvereinbarung kumuliert dazu flihren werden, dass vor dem Ende der Laufzeit der
Rahmenvereinbarung Hochstvolumina ausgeschopft sein werden, wird der Auftragnehmer dies
dem Auftraggeber unverziiglich mitteilen. Dies gilt auch dann, wenn nur einzelne Héchstvolumina
ausgeschopft sind.
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1 Diese Mitteilung erfolgt zusatzlich mit einer entsprechenden Dringlichkeitsstufe in Textform an
folgende Adresse:
[0 Artund Umfang der besonderen Mitteilungspflichten des Auftragnehmers zum Ausschopfungsgrad
ergeben sich aus Anlage Nr.

7. Vergiitung der Leistungen

7.1  Grundsatzliches

Die Vergutung der Leistungen des Auftragnehmers ergibt sich aus Anlage Nr. 6 und Anlage Nr. 1 Ziffer
1.5. Etwas anderes gilt nur, soweit ausnahmsweise auflerhalb dieser Rahmenvereinbarung eine
Preisanpassung vereinbart ist und/oder soweit nach dieser Rahmenvereinbarung flir Einzelauftrage
Miniwettbewerbe durchzuflhren sind und hierfir der Preis Zuschlagskriterium ist.

Materialkosten, Reisekosten und Nebenkosten* sind in den Preisen enthalten, soweit nicht fiir
Einzelauftrage ausdricklich etwas anderes vereinbart ist. Reisezeiten werden nicht vergutet, soweit
nicht ausdrticklich etwas anderes vereinbart ist.

Die angegebenen Preise verstehen sich als Nettopreise zuzlglich zu zahlender Umsatzsteuer in
gesetzlicher Hohe, soweit Umsatzsteuerpflicht besteht.

7.2 Vergiitung nach Aufwand

Soweit in Anlage Nr. 6 eine Vergitung nach Aufwand vorgesehen und im Teil B dieser
Rahmenvereinbarung nichts anderes vereinbart ist, gilt Folgendes

7.21 Zeiten der Leistungserbringung bei Vergiitung nach Aufwand

[0 Die Leistungen des Auftragnehmers werden in den Zeiten von 8:00 bis 17:00 Uhr an Arbeitstagen
(Montag bis Freitag, aul3er an gesetzlichen Feiertagen am vereinbarten Ort oder, soweit kein Ort
vereinbart ist, beim Bezugsberechtigten) erbracht.

[J Die Leistungen des Auftragnehmers werden auch zu folgenden Zeiten gemaf Anlage Nr.
erbracht.

7.2.2 Reisekosten, Nebenkosten*, Materialkosten und Reisezeiten
Abweichend von den Regelungen im Abschnitt "Grundsatzliches" werden
Reisekosten vergutet gemal Anlage Nr.

Nebenkosten* vergitet gemal Anlage Nr.

Materialkosten vergutet gemaf Anlage Nr.

O 0o oo

Reisezeiten zu 50 % als Arbeitszeiten verguitet.

[0 Reisezeiten verglitet gemafl Anlage Nr.

7.3  Falligkeit und Zahlungsfristen

Die Verglitung wird nach der Leistungserbringung fallig und ist innerhalb von 30 Tagen nach Zugang
einer pruffahigen Rechnung zu zahlen, soweit nachfolgend oder im Teil B dieser Rahmenvereinbarung
nichts anderes vereinbart ist.

Die Pruffahigkeit einer Rechnung setzt bei einer Vergutung nach Aufwand voraus, dass der
Auftragnehmer mit der Rechnung von ihm unterschriebene Leistungsnachweise Uber die Leistungen
und die weiteren geltend gemachten Kosten gemafl dem Muster aus Anlage Nr. vorlegt.

[0 Abweichend hiervon sind die Leistungsnachweise elektronisch einzureichen, wobei das Format aus
Anlage Nr. einzuhalten ist.

[0 Abweichend hiervon sind die Leistungsnachweise in folgender Form einzureichen:

Version 1.0.2 vom 01.03.2026
Seite 10 von 37



BAil

Rahmenvereinbarung

Soweit vorstehend keine Form eines Leistungsnachweises vereinbart ist, gilt das Muster 1 zu den EVB-
IT Dienstleistungs-AGB.

Die Vergutung fiir als Dauerschuldverhaltnis zu erbringende Leistungen (z. B. Pflegeleistungen) ist
abweichend davon wie folgt fallig:

I monatlich bis zum 15. des auf die Leistungserbringung folgenden Monats.
quartalsweise bis zum 15. des zweiten Monats des laufenden Quartals.
jahrlich bis zum des laufenden Jahres.

gemal Anlage Nr. .

O o oo

Abweichend gilt:

(1 Die Vergutungen sind nicht 30 Tage, sondern Tage nach Falligkeit und Zugang einer
pruffahigen und zutreffenden Rechnung zu zahlen.

Falligkeit und Zahlungsfristen ergeben sich aus Anlage Nr. 1.
O

8. Preisanpassungen
Die vereinbarte Vergltung gilt fir die Laufzeit der Rahmenvereinbarung und alle Einzelauftrage, jeweils
einschlielich etwaiger Verlangerungen. Eine Erhéhung der Vergutung fir Produkte und/oder
Leistungen ist ausgeschlossen, sofern nicht nachfolgend ausnahmsweise Abweichendes vereinbart ist.
8.1  Preisanpassungsklausel mit Index
[0 Die nachfolgende Regelung gilt

1 flr alle Produkte und Leistungen

L1 fur folgende Produkte bzw. Leistungen: [hier z. B. Produkte bzw. Leistungen oder
Preispositionen aus einem Preisblatt eintragen]

Hat sich der vom Statistischen Bundesamt amtlich festgestellte

[J Erzeugerpreisindex fir IT-Dienstleistungen CPA08-620-01 (2021 = 100) fiir folgende
Leistungsbestandteile:

[0 Erzeugerpreisindex fiir IT-Dienstleistungen CPA08-5829-1 Software und Softwarelizenzen
(2021 = 100) fur folgende Leistungsbestandteile:

[0 Erzeugerpreisindex fiir IT-Dienstleistungen CPA08-6202-1 IT-Beratung und Support (2021 =
100) fur folgende Leistungsbestandteile:

L1 Erzeugerpreisindex fir IT-Dienstleistungen CPA08-6201-1 Softwareentwicklung und
Programmierung (2021 = 100) fur folgende Leistungsbestandteile:

[J Erzeugerpreisindex fur IT-Dienstleistungen CPA08-6203-1 IT-Management (2021 = 100) fur
folgende Leistungsbestandteile:

[0 Erzeugerpreisindex fir IT-Dienstleistungen CPA08-6311 Datenverarbeitung, Hosting und
damit verbundene DL (2021 = 100) fur folgende Leistungsbestandteile

0 Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte des Statistischen Bundesamts, insb. Teilbereich
Datenverarbeitungsgerate, elektronische und optische Erzeugnisse (GP19-26) (2021 = 100)
fur folgende Leistungsbestandteile:

L] Index flr (Jahr: = 100) fur folgende Leistungsbestandteile:
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seit Vertragsschluss oder dem Datum der letzten Anpassung um mehr als 3 % nach oben oder
unten verandert, kann jeder Vertragspartner durch schriftliche Erklarung eine angemessene
Anpassung der Preise verlangen. [Beispiel: Der Vertragsschluss war am 1.1.2022. Der Index
hatte zu diesem Zeitpunkt einen Stand von 105 %. Eine Preisanpassung ist méglich, wenn der
Index Uber 108,15 % liegt. Berechnung: 105 + (105 * 0,03) = 105 + 3,15 = 108,15 %]

Die Héhe der Anpassung muss mindestens die Halfte der in Satz 1 genannten Anderung des oben
ausgewahlten Indexes betragen und darf dessen Anderung keinesfalls (ibersteigen. Die
Anpassung kann friihestens mit Wirkung zu dem auf Zugang des Anpassungsverlangens
folgenden Ubernachsten Monatsersten verlangt werden. Die Anpassung gilt unabhangig davon
nicht fir vor Wirksamwerden der Anpassung erklarte Einzelauftrage, soweit nicht nachstehend
anders vereinbart:

L1 Die Anpassung gilt auch fur erteilte Einzelauftrage, die zum Zeitpunkt der Erklarung des
Anpassungsverlangens bereits langer als ein Jahr laufen.

1 Die Preisanpassungsmoglichkeit besteht nur, wenn die Rahmenvereinbarung sich [im
Standard gemal3 Nummer 25.2] verlangert hat. Die Anpassung kann friihestens mit Beginn
des Verlangerungszeitraums verlangt werden.

Preiserhohungen anhand von maximalen Prozentwerten
Die nachfolgende Regelung gilt
] fir alle Produkte und Leistungen

L1 fir folgende Produkte bzw. Leistungen: [hier z. B. Produkte bzw. Leistungen oder
Preispositionen aus einem Preisblatt eintragen]

Eine Erhohung der Vergltung fur Produkte und/oder Leistungen darf erstmals 12 Monate nach
Beginn der Rahmenvereinbarung, weitere Erhohungen friihestens jeweils 12 Monate nach
Wirksamwerden der vorherigen Erhéhung angekindigt werden. Die Erhdhung hat
angemessen und nicht entgegen der flr die Leistung relevanten Markttendenz zu sein und
darf maximal 3 % der zum Zeitpunkt der Ankiindigung der Erhéhung geltenden Vergltung
betragen. Eine Erhéhung wird drei Monate nach der Ankindigung wirksam, wenn die
Voraussetzungen dieses Absatzes vorliegen. Sie gilt nur fiir bei Wirksamwerden der Erhéhung
noch nicht erklarte Einzelauftrage, soweit nicht nachstehend anders vereinbart:

LI Die Anpassung gilt auch fur erteilte Einzelauftrage, die zum Zeitpunkt der Erklarung des
Anpassungsverlangens bereits langer als ein Jahr laufen.

[J Abweichend von Satz 1 darf eine Erhdhung erstmals Monate nach Beginn dieser
Rahmenvereinbarung angekindigt werden.

[0 Abweichend von Satz 3 betragt die maximale Erhéhung % gegenlber dem vorher
geltenden Preis.

1 Die Preisanpassungsmoglichkeit besteht nur, wenn die Rahmenvereinbarung sich [im
Standard gemé&3 Nummer 25.2] verlangert hat. Die Anpassung kann frihestens mit Beginn
des Verlangerungszeitraums angekiindigt werden.

Das Recht auf Preiserhéhungen durch den Auftragnehmer ist in Anlage Nr. geregelt.
Preisanpassungen anhand von Preislisten

Preiserhohungen anhand von Preislisten
Die nachfolgende Regelung gilt
[0 fir alle Produkte und Leistungen

(1 fiur folgende Produkte bzw. Leistungen: [hier z. B. Produkte bzw. Leistungen oder
Preispositionen aus einem Preisblatt eintragen]
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Wenn der Preis des Produkts bzw. der Leistung in der bei Mitteilung des Erhéhungsverlangens
aktuellen Preisliste

[konkrete Bezeichnung + Quelle, z. B. Hersteller oder Auftragnehmer] um mehr als
% hoher ist,

als in der entsprechenden, bei Angebotsabgabe giiltigen Preisliste, kann der Auftragnehmer den
aufgrund dieser Rahmenvereinbarung zu zahlenden Preis im gleichen Verhaltnis erhdhen.
Dies gilt jeweils entsprechend, wenn der Preis des Produkts bzw. der Leistung in der aktuellen
Preisliste erneut gegenuber der bei der letzten Preiserh6hung gtltigen Preisliste um den oben
genannten Prozentsatz gestiegen ist. Eine Erhdhung der Vergutung fur Produkte und/oder
Leistungen darf erstmals 24 Monate nach Beginn der Rahmenvereinbarung, weitere
Erhéhungen frihestens jeweils 24 Monate nach Wirksamwerden der vorherigen Erhéhung
angekundigt werden. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber spatestens mit der
Ankindigung die geanderten Preislisten zur Verfligung zu stellen, um dem Auftraggeber eine
Uberpriifung zu ermdglichen. Eine Erhéhung wird drei Monate nach der Ankiindigung
wirksam, wenn die Voraussetzungen dieses Absatzes vorliegen. Sie gilt nur fur bei
Wirksamwerden der Erhéhung noch nicht erklarte Einzelauftradge, soweit nicht nachstehend
anders vereinbart:

[0 Die Anpassung gilt auch fur erteilte Einzelauftrage, die zum Zeitpunkt der Erklarung des
Anpassungsverlangens bereits langer als ein Jahr laufen.

[0 Die Erhdéhung des jeweiligen Preises ist auf 3 % gegenlber dem vor der Erhéhung zu
zahlenden Preis begrenzt.

0 Die Erh6hung des jeweiligen Preises ist auf % gegenlber dem vor der Erhéhung zu
zahlenden Preis begrenzt.

[0 Die Preisanpassungsmoglichkeit besteht nur, wenn die Rahmenvereinbarung sich [im
Standard gemé3 Nummer 25.2] verlangert hat. Die Anpassung kann frihestens mit Beginn
des Verlangerungszeitraums angekiindigt werden.

Umfasst der aufgrund dieser Rahmenvereinbarung zu zahlende Preis weitere Leistungen als fir
den Preis gemal Preisliste geschuldet, bezieht sich die Preiserh6hung nur auf den Preis des
Produktes bzw. die in der Preisliste vorgesehene Leistung selbst. [Beispiel: Im Preisblatt ist
der Preis fur eine bestimmte Hardware inklusive Aufstellung* ausgewiesen, in der Preisliste
des Herstellers jedoch ohne Aufstellung*.]

[0 Elektronisches Format, Zeitpunkt der Bereitstellung der geanderten Preislisten sowie das vom
Auftraggeber festgelegte Wirksamkeitsdatum ergeben sich aus Anlage Nr.
8.3.2 Preissenkungen anhand von Preislisten
Der Auftragnehmer ist jederzeit berechtigt, Preissenkungen vorzunehmen.
Im Ubrigen ergeben sich Preissenkungen wie folgt:
[0 Die nachfolgende Regelung gilt
1 fir alle Produkte und Leistungen

[0 fur folgende Produkte bzw. Leistungen: [hier z. B. Produkte bzw. Leistungen oder
Preispositionen aus einem Preisblatt eintragen]

Wenn der Preis des Produkts bzw. der Leistung in der aktuellen Preisliste [konkrete
Bezeichnung + Quelle, z. B. Hersteller oder Auftragnehmer] um mehr als % niedriger ist
als in der entsprechenden, bei Angebotsabgabe gultigen Preisliste, senkt sich der aufgrund
dieser Rahmenvereinbarung zu zahlende Preis im gleichen Verhaltnis. Dies gilt jeweils
entsprechend, wenn der Preis des Produkts in der aktuellen Preisliste erneut gegentber der
bei der letzten Preissenkung gultigen Preisliste um den oben genannten Prozentsatz
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gesunken ist. Die Preissenkung gilt nur fir noch nicht erklarte Einzelauftrage, soweit nicht
nachstehend anders vereinbart:

[0 Die Anpassung gilt auch fur erteilte Einzelauftréage, die zum Zeitpunkt der Erklarung des
Anpassungsverlangens bereits l&nger als ein Jahr laufen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber so rechtzeitig in Textform auf die jeweiligen
Preissenkungen hinzuweisen und dem Auftraggeber geanderte Preislisten so rechtzeitig
zuganglich zu machen, dass der Auftraggeber die entsprechende Preissenkung geltend
machen kann.

Umfasst der aufgrund dieser Rahmenvereinbarung zu zahlende Preis weitere Leistungen als fur
den Preis gemal Preisliste geschuldet, bezieht sich die Preissenkung nur auf den Preis des
Produktes bzw. die in der Preisliste vorgesehene Leistung selbst. [Beispiel: Im Preisblatt ist
der Preis fir eine bestimmte Hardware inklusive Aufstellung* ausgewiesen, in der Preisliste
des Herstellers jedoch ohne Aufstellung®.]

Elektronisches Format, Zeitpunkt der Bereitstellung der geanderten Preislisten sowie das vom
Auftraggeber festgelegte Wirksamkeitsdatum ergeben sich aus Anlage Nr.

Das Recht des Auftraggebers auf Preissenkungen ist in Anlage Nr. geregelt.

Laufende Preisanpassungen anhand von Preislisten
Die nachfolgende Regelung gilt
fir alle Produkte und Leistungen

0 fir folgende Produkte bzw. Leistungen: [hier z. B. Produkte bzw. Leistungen oder
Preispositionen aus einem Preisblatt eintragen]

Die Vergutung erfolgt auf Basis der in Anlage Nr. 2 Rahmenvereinbarung BMI referenzierten,
mindestens fir alle Geschaftskunden in Deutschland geltenden Preisliste(n) in deren jeweils
gultigem Stand, auf die

der/die in Anlage Nr. 10 angegebene(n) Rabatt(e)
[0 ein Rabatt in Héhe von %

angewandt wird. Preiserhdhungen gegeniiber dem bei Angebotsabgabe geltenden Stand gelten
abweichend davon nur, wenn der jeweilige neue Stand der Preislisten, aus denen sich die
Erhéhung ergibt, dem Auftraggeber vorliegt.

Die Preisanpassung erfolgt maximal einmal monatlich zum Monatsbeginn und gilt nur fiir noch nicht
erklarte Einzelauftrage, soweit nicht nachstehend anders vereinbart:

[0 Die Anpassung gilt auch fir erteilte Einzelauftrage, die zum Zeitpunkt der Erklarung des
Anpassungsverlangens bereits langer als ein Jahr laufen.

Die Anpassung gilt auch fur erteilte Einzelauftrage.

[0 Die Anpassung erfolgt nicht monatlich, sondern maximal einmal pro mit Wirkung zum

Umfasst der aufgrund dieser Rahmenvereinbarung zu zahlende Preis weitere Leistungen als fir
den Preis gemaR Preisliste geschuldet, bezieht sich die Preiserhdhung nur auf den Preis des
Produktes bzw. die in der Preisliste vorgesehene Leistung selbst. [Beispiel: Im Preisblatt ist
der Preis fiir eine bestimmte Hardware inklusive Aufstellung* ausgewiesen, in der Preisliste
des Herstellers jedoch ohne Aufstellung®.]

Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber jeweils die aktuellen und auf Anforderung auch alle
friheren Stande der Preisliste(n) in elektronisch auswertbarer Form in einem marktiblichen
Austauschformat (z.B. als XLS, CSV oder XML-Dateien) zur Verfiigung stellen.
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9. Rechnungen

Die Rechnung ist nach den folgenden Vorgaben elektronisch einzureichen
E-Rechnungsverordnung des Bundes - ERechV
O [z.B. E-Rechnungsverordnung des jeweiligen Landes oder andere Vorschrift]

1 Dabei ist folgende Leitweg-ID zu verwenden. Zudem miissen alle Pflichtfelder sowie die
Zusatzfelder

gefillt sein. Weitere Details ergeben sich aus Anlage Nr.
[0 Die Leitweg-ID(s), auszufiillende Zusatzfelder etc. ergeben sich aus Anlage Nr.
Die Leitweg-ID(s), auszufllllende Zusatzfelder etc. ergeben sich aus dem Einzelauftrag.

Eine Rechnung, die entgegen vorstehender Regelung nicht elektronisch gestellt wird, begrindet
keinen Verzug nach § 286 Abs. 3 BGB.

Rechnungen sind an folgende Stelle zu richten: rechnung@lIfa.de

O Der Einzelauftrag wird mit dem jeweiligen Bezugsberechtigten abgerechnet.
[0 Die Anforderungen an Rechnungen und weitere Details ergeben sich aus Anlage Nr.
10. Verantwortlicher Ansprechpartner (m/w/d)
Ansprechpartner (m/w/d) fiir diese Rahmenvereinbarung beim Auftraggeber sind:
Name Rolle/Leistungsbereich | Organisationseinheit | Telefonnummer E-Mail
- wird mit Zuschlag - - -
bekannt gegeben
Ansprechpartner (m/w/d) hat eine zentrale Ansprechperson samt Vertretung fur
vertragliche/lizenzrechtliche Fragen zu benennen.:
Name Rolle/Leistungsbereich | Organisationseinheit | Telefonnummer | E-Mail
- Wird mit Zuschlag - - -
bekannt gegeben und
muss benannt werden
1 Die Ansprechpartner (m/w/d) fir diese Rahmenvereinbarung ergeben sich aus Anlage Nr.

11. Zentrale Hotline*

11.1 Gegenstand der Hotline

Gegenstand der Hotline ist die Aufnahme von Stérungs- und Mangelmeldungen per Telefon. Der
Auftragnehmer wird, soweit mdglich, die gemeldete Stérung* bzw. den gemeldeten Mangel durch
telefonische Anleitung noch wahrend des Telefonats beseitigen. Ist dies in zumutbarer Zeit nicht
gelungen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Meldung zur Stérungs- bzw. Mangelbeseitigung
innerhalb seiner Supportorganisation weiterzuleiten. Ist keine Beseitigung vereinbart, unterbreitet
der Auftragnehmer dem Bezugsberechtigten ein Angebot zur Beseitigung auf der Grundlage der
vereinbarten Vergitung oder, wenn eine solche nicht vereinbart ist, zu angemessenen
Bedingungen.

Die Stérungs- bzw. Mangelbeseitigung gemaf Satz 2 erfolgt auch durch Remoteservice*
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Ist die Nutzung eines Ticketsystems™ vereinbart, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Meldung
nebst erlduternden Informationen in dieses einzustellen. Dies gilt unabhangig davon, ob die
Meldung bereits im Telefonat erledigt wurde oder nicht.

Gegenstand der Hotline ist die Beantwortung von Fragen zur Nutzung der Produkte und
Leistungen. Der Auftragnehmer wird, soweit mdglich, die Fragen telefonisch noch wahrend des
Telefonats beantworten. Ist dies in zumutbarer Zeit nicht gelungen, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, die Fragen zur Nutzung anderweitig zu klaren und die Antworten telefonisch oder per
E-Mail an den Bezugsberechtigten zu Ubermitteln.

[0 Die Beantwortung der Fragen gemafR Satz 2 erfolgt auch durch Erlauterung per
Remoteservice®.

[l Der Gegenstand der Hotline ergibt sich ergédnzend aus Anlage Nr.

Gegenstand und Umfang der Hotline (z.B. 1st Level Support und eine Abgrenzung zu weiteren
Supportleveln wie 2nd und 3rd-Level-Support) ergeben sich aus Anlage Nr. 1.

11.2 Zeiten und Sprache der Hotline

Der Auftragnehmer gewabhrt eine Hotline in deutscher Sprache zu folgenden Zeiten (lokale Zeit

Minchen):
Tag Uhrzeit
Montag bis Freitag von 09:00 bis 16:00 Uhr
An Sonntagen von bis Uhr
An Feiertagen am Erfullungsort von bis Uhr

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Hotline personell und technisch so auszustatten, dass innerhalb
der o. g. Zeiten ihre stdndige Erreichbarkeit gewahrleistet ist. Er hat dabei das zu erwartende
Aufkommen an Fragen zur Nutzung und Stérungsmeldungen zu bericksichtigen und die Méglichkeit
paralleler telefonischer Fragen bzw. Stérungsmeldungen sicherzustellen. Kann die Beseitigung einer
Stérung* bzw. die Beantwortung komplexer Anwenderfragen nicht durchgangig von demselben
Mitarbeitenden des Auftragnehmers bis zum erfolgreichen Abschluss betreut werden, ist der Vorgang
und dessen Bearbeitungsfortschritt so zu protokollieren, dass durch den Mitarbeitendenwechsel kein
wesentlicher Zeitverlust entsteht.

Jede Partei tragt die bei ihr anfallenden Telekommunikationskosten selbst. Der Auftragnehmer ist nicht
berechtigt, die Hotline Gber Mehrwertdienste-, Mobilfunkrufnummern, Auslandsrufnummern oder andere
Rufnummern anzubieten, die gegeniber dem Inlandsfestnetztarif Zusatzkosten verursachen.

1 Zufolgenden Zeiten kann die Hotline statt in deutscher auch in englischer Sprache angeboten
werden:

[0 Die Hotline kann auch in englischer Sprache angeboten werden.

11.3 Personelle Besetzung der Hotline
Der Auftragnehmer darf fur die Hotline nur Personal einsetzen,

das sachlich und fachlich so qualifiziert ist, dass auch komplexere Fragen zur Nutzung der
vertraglichen Leistungen beantwortet werden kénnen (Fachhotline).

L1 das so qualifiziert ist, dass auch komplexere Stérungen geldst werden kénnen.

Diese Ansprechpartner missen die deutsche Sprache einschlieRlich samtlicher relevanter
Fachbegriffe in Wort und Schrift flieBend (Niveau C2) beherrschen.
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Es sind mindestens drei vergleichbaren Projekten aus den letzten drei Jahren unter detaillierter Angabe
der erbrachten Leistungen (Lizenzmenge & Enterprise Agreement) sowie Benennung eines
Ansprechpartners mit Telefonkontakt darzustellen.

11.4 Nutzer der Hotline

U
(]

O

Es besteht keine Einschrankung, welcher Personenkreis die Hotline in Anspruch nehmen darf.
Es sind lediglich geschulte Nutzende berechtigt, die Hotline in Anspruch zu nehmen.

Es ist lediglich der in Anlage Nr. aufgeflihrte Personenkreis berechtigt, die Hotline in
Anspruch zu nehmen.

Der Auftraggeber verfligt GUber einen User-Helpdesk, der die Fragen und Meldungen der Nutzenden
entgegennimmt und versucht, diese zu klaren. Erfolgt durch den User-Helpdesk keine Klarung,
kann dieser die Hotline in Anspruch nehmen. Naheres ist in Anlage Nr. geregelt.

11.5 Anrufbearbeitung

Die Nutzung von automatisierten Sprachdialogsystemen (Interactive Voice Response Systemen, IVR)
ist nur zur Entgegennahme und einer ersten Zuordnung von Anrufen zulassig, soweit nicht nachfolgend
etwas anderes vereinbart ist:

O

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, im Rahmen der Hotline automatisierte Sprachdialogsysteme
fir die Entgegennahme und Zuordnung von Anrufen einzusetzen.

Der Auftragnehmer ist nur in nachfolgendem Umfang berechtigt, im Rahmen der Hotline
automatisierte Sprachdialogsysteme einzusetzen,

[J soweit nur ein einheitliches Kennzeichen zur Identifizierung verwendet wird,

0 nicht mehr als Auswabhlalternativen pro Ebene abgefragt werden,
[0 der menschliche Kontakt spatestens auf der . Ebene erfolgt,
[0 der menschliche Kontakt spatestens nach Minuten erfolgt.

11.6 Sonstiges

O

12
O

O

13

Weitere Regelungen zur Hotline ergeben sich aus Anlage Nr.

. Remoteservice*

Der Auftragnehmer erbringt entsprechend der Remoteservicevereinbarung gemaf Anlage Nr.
die dort aufgefiihrten Teile der Leistung mittels Remoteservice*.

Soweit der Auftragnehmer zur Leistung durch Remoteservice* berechtigt ist, wird er diesen
ausschlieBlich aufgrund der Remoteservicevereinbarung gemafR Anlage Nr. erbringen.

. Haftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer weist bei Abschluss dieser Rahmenvereinbarung dem Auftraggeber nach, dass
er Uber eine im Rahmen und Umfang marktibliche Industriehaftpflichtversicherung oder eine
vergleichbare Versicherung aus einem Mitgliedsstaat der EU verfiigt.

Diese muss folgende Mindestdeckungssummen beinhalten, die mindestens 5 mal jahrlich in
voller Héhe zur Verfigung stehen:

Vermdgensschaden 10.000.000 Euro
Sachschaden 10.000.000 Euro
Personenschaden 10.000.000 Euro
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Der Auftragnehmer wird diesen Versicherungsschutz bis zum Ende dieser Rahmenvereinbarung
und daruber hinaus bis zur Verjahrung sdmtlicher Mangelanspriiche aus den Einzelauftragen
aufrechterhalten. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Auftraggeber
nach erfolgloser angemessener Fristsetzung zur Kiindigung des Vertrages berechtigt, wenn ihm
ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist. Weitergehende Anspriiche des Auftraggebers,
insbesondere Schadensersatzanspriiche, bleiben hiervon unberiihrt.

14. Haftungsregelungen

14.1 Haftung des Auftragnehmers

In Fallen leichter Fahrlassigkeit ist die Haftung des Auftragnehmers fiir alle gesetzlichen und
vertraglichen Freistellungs-, Schadens- und Aufwendungsersatzanspriiche des Auftraggebers und der
Bezugsberechtigten aus der Rahmenvereinbarung und den Einzelauftrdgen insgesamt ausschlielich
begrenzt auf den kumulierten Auftragswert der erteilten Einzelauftrage. Betragt der kumulierte
Auftragswert 1.000.000 Euro oder weniger, wird fir diese Haftungsbeschrankung ein kumulierter
Auftragswert von 1.000.000 Euro zugrunde gelegt. Betragt der kumulierte Auftragswert mehr als
1.000.000 Euro bis zu 2.000.000 Euro, wird ein kumulierter Auftragswert von 2.000.000 Euro zugrunde
gelegt. Betragt der kumulierte Auftragswert mehr als 2.000.000 Euro bis zu 5.000.000 Euro, wird ein
kumulierter Auftragswert von 5.000.000 Euro zugrunde gelegt. Betragt der kumulierte Auftragswert mehr
als 5.000.000 Euro bis zu 10.000.000 Euro, wird ein kumulierter Auftragswert von 10.000.000 Euro
zugrunde gelegt. Betragt dieser kumulierte Auftragswert mehr als 10.000.000 Euro, wird fur diese
Haftungsbeschrankung ein kumulierter Auftragswert von 20.000.000 Euro zugrunde gelegt.

Der Auftragnehmer haftet nicht fir entgangenen Gewinn.

Diese Haftungsbeschrankungen gelten nicht fir Anspriiche wegen Vorsatz und grober Fahrldssigkeit,
bei der Verletzung des Lebens, des Kdrpers oder der Gesundheit, bei Arglist, soweit das
Produkthaftungsgesetz zur Anwendung kommt sowie bei Garantieversprechen.

Etwaige Haftungsbeschrankungen aus den jeweils in den Einzelauftrag einbezogenen EVB-IT AGB
gelten nicht, soweit nicht in nachfolgender Nummer [im Standard Nummer 21.2] etwas anderes
vereinbart ist.

14.2 Ergianzende bzw. vom Abschnitt "Haftung des Auftragnehmers"” [im Standard Nummer
21.1] abweichende Haftungsregelungen
14.2.1 Andere Hohenbeschrankung der Haftung aus der Rahmenvereinbarung

An die Stelle der in Abschnitt "Haftung des Auftragnehmers" [im Standard Nummer 21.1]
vorgesehenen Beschrankung der Haftung tritt eine Beschrankung auf

O % des Gesamtbetrages der kumulierten Auftragswerte der erteilten Einzelauftrage.
O Euro
5.000.000 Euro

14.2.2 Zusatzliche Beschrankung der Haftung aus dem Einzelauftrag

0 Erganzend zum Abschnitt "Haftung des Auftragnehmers" [im Standard Nummer 21.1] ergeben sich
etwaige Beschrankungen der Haftung des Auftragnehmers aus den jeweils in den Einzelauftrag
einbezogenen EVB-IT AGB. Sie betreffen die Haftung aus den Einzelauftragen und gelten pro
Einzelauftrag.

0 An die Stelle der dort vorgesehenen Beschrankung auf den Auftragswert* tritt eine
Begrenzung auf % des Auftragswerts* des Einzelauftrags.
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I Andie Stelle der dort vorgesehenen Beschrankung auf den Auftragswert* des Einzelauftrags
tritt eine Begrenzung auf Euro.

14.2.3 Sonstige Abweichungen vom Abschnitt "Haftung des Auftragnehmers” [im Standard
Nummer 21.1]

Etwaige Beschrankungen der Haftung gelten nicht bei Datenschutzverletzungen.

X

Etwaige Beschrankungen der Haftung gelten nicht fir Freistellungsanspriiche

0o o

Der Auftragnehmer haftet auch fir entgangenen Gewinn.

[0 Regelungen zur Haftung ergeben sich ausschlieBlich aus Anlage Nr.

14.3 Haftung des Auftraggebers
[0 Die Haftung des Auftraggebers ist wie folgt begrenzt: .
[0 Die Haftung des Auftraggebers ist begrenzt gemaR folgender Anlage .

15. IT-Sicherheit

Unbeschadet ggf. weitergehender gesetzlicher Anforderungen, weitgehender Verpflichtungen aus dieser
Rahmenvereinbarung und aus den Einzelauftrégen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dafir zu sorgen,
dass der Auftraggeber und die Bezugsberechtigten bei IT-Sicherheitsvorfallen oder Ereignissen, die
voraussichtlich zu einem IT-Sicherheitsvorfall flihren, von denen der Auftraggeber bzw. die
Bezugsberechtigten betroffen sein kdnnten, unverziiglich tGber den Vorfall oder das jeweilige Ereignis,
potentielle Auswirkungen beim Auftraggeber und den Bezugsberechtigten sowie die ergriffenen
MaRnahmen informiert werden.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zudem, bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen die
Regelungen zur IT-Sicherheit gemaf Anlage Nr. 3, 4, 5,6,7,9 zu beachten.

16. Allgemeine Sicherheitsanforderungen, Geheimschutz

Der Auftragnehmer verpflichtet sich,

[0 sich der Geheimschutzbetreuung durch die jeweils zustandige Stelle zu unterstellen.

[J die Regelungen der Bezugsberechtigten zur Sicherheit am Einsatzort gemaR Anlage Nr. zu
beachten.
folgende weitere Regelungen einzuhalten: __ Nr. 14__

17. Vertraulichkeit und Datenschutz

Erganzend zu bzw. abweichend von den jeweiligen Regelungen in den jeweiligen, fir den
Einzelauftrag geltenden EVB-IT AGB, ergeben sich Regelungen zur Vertraulichkeit aus Anlage Nr.
7.

Soweit durch den Auftragnehmer personenbezogene Daten im Auftrag des jeweiligen
Auftraggebers/Bezugsberechtigten verarbeitet werden sollen (Auftragsverarbeitung), gilt
Folgendes:

[l die Parteien des Einzelauftrags treffen auf Verlangen des jeweiligen
Auftraggebers/Bezugsberechtigten eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung gemaf dem
Muster aus Anlage Nr.

[0 Details sind in Anlage Nr. geregelt.

Es gilt die Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung gemanr Anlage Nr. 5.

Ungeachtet dessen muss die Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung zumindest die gesetzlichen
Mindestanforderungen beinhalten.
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Bezuglich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten gelten die gesetzlichen
Mindestanforderungen und dariber hinaus die Regelungen aus Anlage Nr. 5, 14.

18. Laufzeit und Kiindigung der Rahmenvereinbarung und von Einzelauftragen

18.1 Laufzeit der Rahmenvereinbarung
Die Rahmenvereinbarung ist befristet und beginnt

J am ;

mit Zuschlag; geplant zum 01.07.2026 zumindest fiir die M365-E5-Lizenzen;fir alle weiteren
Lizenzen zum 01.02.2027

0  mit Zuschlag, jedoch frlihestens am

sie endet

] am

mit Ablauf von 36 Monaten ab dem 01.02.2027.

Soweit in Abschnitt "Folgen des Erreichens von Hochstvolumina" [im Standard Nummer 9.3] vereinbart,
endet diese Rahmenvereinbarung jedoch unabhangig davon bei Erreichen der entsprechenden
Hdéchstvolumina vorzeitig.

18.2 Verlangerungen der Rahmenvereinbarung

[0 Die Rahmenvereinbarung verlangert sich mal jeweils um Monate zu denselben
Bedingungen, wenn sie nicht mit einer Frist von Monaten zu ihrem Ende durch den
Auftraggeber gekiindigt wird. Sie endet jedoch spatestens nach Monaten, ohne dass es

einer Kiindigung bedarf. Eine Verlangerung aufgrund dieser Klausel erfolgt nicht, soweit die
Rahmenvereinbarung [im Standard: aufgrund Nummer 9.3] vorzeitig endete.

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Rahmenvereinbarung 2 mal um 6 Monate zu denselben
Bedingungen zu verlangern. Die Auslibung der Verlangerungsoption wird der Auftraggeber dem
Auftragnehmer spatestens 6 Monate vor dem jeweiligen Vertragsende mitteilen.

18.3 Ordentliche Kiindigung der Rahmenvereinbarung

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Rahmenvereinbarung vorzeitig mit einer Frist von Monaten
zum ordentlich zu kiindigen, frhestens jedoch zum Ende des [z. B. zweiten
Vertragsjahres]; dieses ordentliche Kiindigungsrecht entfallt, wenn sich die Rahmenvereinbarung [im
Standard geregelt in Nummer 25.2] verlangert hat.

O

Soweit in Abschnitt ,Folgen des Erreichens des Hochstvolumens® [im Standard Nummer 9.3] vereinbart,
ist der Auftraggeber unabhangig davon berechtigt, diese Rahmenvereinbarung bei Erreichen der
entsprechenden Hochstvolumina vorzeitig zu kiindigen.

18.4 Ende/Kiindigung von Einzelauftragen

Das Ende der Rahmenvereinbarung lasst die Wirksamkeit bestehender Einzelauftrage unberihrt. Far
bestehende Einzelauftrage gilt die Rahmenvereinbarung bis zum Ende der Einzelauftrage weiter, soweit
nichts anderes vereinbart ist.

[0 Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt, mit Wirkung frihestens zum Ende der Rahmenvereinbarung
auch alle Einzelauftrage zu kindigen, soweit nach deren Rechtsnatur eine Kiindigung mdglich ist.
Bis dahin erbrachte Leistungen werden anteilig vergtitet, wobei etwaige Anspriiche wegen Mangeln
unberlhrt bleiben. Nicht erbrachte Leistungen werden auch nicht vergutet, wobei § 648 BGB
unberuhrt bleibt.
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1 Weitere Regelungen zum Ende der Rahmenvereinbarung ergeben sich aus dieser Anlage

18.5 AuBerordentliche Kiindigung/Ruicktritt

Das Recht der Parteien zur auf3erordentlichen Kiindigung der gesamten Rahmenvereinbarung, von
Einzelauftragen oder jeweils Teilen davon aus wichtigem Grund fristlos oder mit einer Frist bleibt
unberihrt. Eine Kiindigung aus wichtigem Grund bedarf der vorherigen Abmahnung oder einer
angemessenen Fristsetzung, es sei denn, dies ist gemal § 323 BGB Abs. 2 Nr. 1 oder 2 entbehrlich
oder es liegen besondere Umstande vor, die unter Abwagung der beiderseitigen Interessen die sofortige
Kindigung rechtfertigen.

Ein wichtiger Grund fiir den Auftraggeber und die Bezugsberechtigten liegt insbesondere in folgenden
Fallen vor:

e Der Auftragnehmer kann ein vereinbartes Produkt nicht mehr liefern und die Zustimmung zur
Lieferung eines Ersatzproduktes wird nicht erteilt. In diesem Fall kénnen der Auftraggeber bzw. die
Bezugsberechtigten bezlglich des betroffenen Produktes eine Teilkiindigung erklaren.

e Der Auftragnehmer kann einen wesentlichen Teil des vereinbarten Produktportfolios nicht mehr
liefern und die Zustimmung zur Lieferung von Ersatzprodukten wird nicht erteilt. In diesem Fall
kénnen der Auftraggeber bzw. die Bezugsberechtigten die Rahmenvereinbarung insgesamt
kiindigen.

o Der Auftragnehmer verletzt in einem Vertragsjahr schuldhaft und wiederholt Berichtspflichten
und/oder Nebenpflichten, wobei geringfligige Verletzungen aulRer Betracht bleiben.

e Der Auftragnehmer verletzt schuldhaft und wiederholt festgelegte Liefer- bzw. Leistungszeitraume
oder -zeitpunkte. Unwesentliche Uberschreitungen bleiben dabei auller Betracht.

e Der Auftragnehmer verletzt schuldhaft und wiederholt andere wesentliche Vertragspflichten, wobei
geringfiigige Verletzungen auf3er Betracht bleiben.

Wird die Rahmenvereinbarung aus Griinden aul3erordentlich gekiindigt, die der Auftragnehmer zu
vertreten hat, sind die Bezugsberechtigten berechtigt, erteilte Einzelauftrdge ebenfalls auerordentlich
zu kuindigen bzw. soweit es sich nicht um Dauerschuldverhaltnisse handelt, von nicht vollstandig
erfullten Einzelauftragen ganz oder teilweise zurlickzutreten; soweit eine Teilleistung aus dem jeweiligen
Einzelauftrag bereits bewirkt ist, kann der Auftraggeber hinsichtlich dieser Teilleistung jedoch nur
zurlicktreten, wenn er an dieser, unter Berlicksichtigung seiner individuellen Situation, objektiv kein
Interesse hat.

19. Zuriickbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte

Zuriickbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte des Auftragnehmers sind ausgeschlossen, es sei
denn, der Auftraggeber bestreitet die zugrundeliegenden Gegenanspriiche nicht oder diese sind
rechtskraftig festgestellt. Dies gilt auch flr ein etwaiges Vermieterpfandrecht, z. B. in Bezug auf
Hardware, Software und gehostete Daten des Auftraggebers.

20. Textform

Soweit in dieser Rahmenvereinbarung nichts anderes geregelt ist, bedlrfen vertragliche Mitteilungen
und Erklarungen mindestens der Textform. Fur Stérungsmeldungen und Mangelriigen ist der Eintrag in
ein Ticketsystem ausreichend.

21. Anwendbares Recht, Gerichtstand

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Normen, die in eine andere
Rechtsordnung verweisen, und unter Ausschluss des Ubereinkommens der Vereinten Nationen Uber
Vertrage Uber den internationalen Warenkauf (CISG).
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Liegen die Voraussetzungen fur eine Gerichtsstandsvereinbarung nach §§ 38, 40 ZPO vor, richtet sich
der Gerichtsstand fir alle Streitigkeiten Uber die Giltigkeit der Rahmenvereinbarung und der
Einzelauftrage und fur alle Streitigkeiten aus diesen Vertragsverhaltnissen ausschlief3lich nach dem Sitz
der fur die Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle. Der Auftraggeber ist auf Verlangen
verpflichtet, die ihn im Prozess vertretende Stelle mitzuteilen.

22. Sonstige Vereinbarungen
[0 Sonstige Vereinbarungen:

Die sonstigen Vereinbarungen ergeben sich aus Anlage Nr. 13.
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Teil B: Erbringung von IT-Dienstleistungen (EVB-IT Dienstleistung)

Geltung der AGB

Fir Einzelauftrédge Uber Dienstleistungen gelten die EVB-IT Dienstleistungs-AGB in der jeweils bei
Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung. Die Rangfolge der Geltung ergibt sich aus
Teil A Nummer 2 (Bestandteile der Rahmenvereinbarung).

2. Uberblick iiber die Leistungen

Der Auftragnehmer erbringt fir den Auftraggeber auf Basis von Einzelauftragen folgende
Dienstleistungen:

O

O oooogoogao

X

Beratung

Projektleitungsunterstiitzung

Schulung

Einfihrungsunterstitzung

Betreiberleistungen
Benutzerunterstitzungsleistungen
Providerleistungen ohne Inhaltsverantwortlichkeit
Unterstltzung bei Planungsleistungen
Unterstlitzung bei Softwareentwicklung

Hotline

sonstige Dienstleistungen

3. Beschreibung der Leistungen/Laufzeit und Kiindigung

3.1

Art, Umfang und Termine

Art, Umfang und Termine der auf Abruf zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus dem Einzelauftrag
unter Beachtung der Festlegungen aus dieser Rahmenvereinbarung.

O
O

Der Mindestvorlauf fir den Abruf betragt (Stunden/Tage).

Feiertage im Sinne dieses Vertrages sind die Feiertage in (siehe Ziffer 5.1 EVB-IT
Dienstleistungs-AGB)

Abweichende Kiindigungsregelung

Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB betragt die Kindigungsfrist fir einen
Einzelauftrag Monat(e) zum Ablauf eines (z.B.
Kalendermonats/Kalendervierteljahres/Kalenderjahres).

Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB wird bei vereinbarter fester Laufzeit des
Einzelauftrags ein Sonderkiindigungsrecht gem. Anlage Nr. vereinbart.
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Soweit fir den Einzelauftrag eine Vergiitung nach Aufwand vorgesehen ist, gelten die Regelungen
gemal Teil A, Abschnitt "Verglitung der Leistungen" und abweichend bzw. erganzend die Regelungen

dieses Moduls.

L1 die Tagessatze und ggf. weitere Konditionen, z.B. Obergrenzen, ergeben sich dem Miniwettbewerb
gemal Anlage Nr. .

411

Vereinbarung der Preiskategorien bei Vergiitung nach Aufwand

[0 Die Preiskategorien bei Verglitung nach Aufwand ergeben sich aus Anlage Nr.

4.1.2 Zuschlage auf die Vergiitung nach Aufwand

[0 Zuschlage auf die Vergitung nach Aufwand ergeben sich aus Anlage Nr.

0 Zuschlage auf die Vergltung nach Aufwand ergeben sich aus folgender Tabelle.

Lfd | Bezeichnun
. g der
Nr. | Kategorie

Zuschlage in
Prozent auf die
Vergutungssatz
e geman
Anlage Nr. 6
Montag bis
Freitag
(Arbeitstage)
aulderhalb der
zuschlagsfreien
Zeiten

Zuschlage in
Prozent auf die
Vergutungssatz
e geman
Anlage Nr. 6
Samstag

von
bis

Zuschlage in
Prozent auf die
Vergutungssatz
e geman
Anlage Nr. 6
Samstag

von
bis

Zuschlage in
Prozent auf die
Vergutungssatz
e geman
Anlage Nr. 6
Sonn- und
Feiertage

von
bis

Zuschlage in
Prozent auf die
Vergutungssatz
e gemaf
Anlage Nr. 6
Sonn- und
Feiertage

von
bis

Festlegung der zuschlagsfreien Zeiten:

Arbeitstag

zuschlagsfreie
Zeiten

Montag bis Donnerstag

von bis

Uhr

Freitag

von bis

Uhr

[0  Weitere Vereinbarungen gemaf Anlage Nr.

413
O

Nachweis pro Kalendertag bis zu 10 Stunden abgerechnet werden.

O

Abweichende Regelungen fiir die Bestimmung und Vergiitung von Personentagessatzen
Abweichend von Ziffer 9.2.4 Satz 2 EVB-IT Dienstleistungs-AGB kdnnen bei entsprechendem

Abweichend von Ziffer 9.2.4 Satze 2 und 3 Dienstleistungs-AGB kann ein voller Tagessatz nur in

Rechnung gestellt werden, wenn mindestens 10 Stunden geleistet wurden. Werden weniger als 10
Zeitstunden pro Tag geleistet, sind diese anteilig in Rechnung zu stellen.

weitere Vereinbarungen gemaf Anlage Nr.
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4.1.4 Reisekosten/Nebenkosten*/Materialkosten/Reisezeiten
1 Reisekosten werden nicht gesondert vergiitet.

OO0 Reisekosten werden vergiitet gemafl Anlage Nr.

[0 Nebenkosten* werden nicht gesondert vergitet.

[0 Nebenkosten* werden verglitet gemaf Anlage Nr.

[0 Materialkosten werden nicht gesondert vergutet.

0 Materialkosten werden vergiitet gemafR Anlage Nr.

[0 Reisezeiten werden nicht gesondert vergutet.
[0 Reisezeiten werden zu 50 % als Arbeitszeiten vergutet.

[0 Reisezeiten werden vergiitet gemal Anlage Nr.

4.1.5 Falligkeit und Zahlung

Die Verglitung ist abweichend von Ziffer 9.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB nicht monatlich nachtraglich
fallig, sondern

[0 zum 15. des auf die Leistungserbringung folgenden Monats.

wie folgt als Jahrespauschale fir den Lizenz-Helpdesk (5/8) und den technischen
Support.

1 gemal Anlage Nr. .

4.1.6 Besondere Bestimmungen zur Vergiitung nach Aufwand

[0 Besondere Bestimmungen zur Vergiitung nach Aufwand sind in Anlage Nr. vereinbart.

4.2 Vergitung zum Pauschalfestpreis
Soweit eine Verglitung zum Pauschalfestpreis vereinbart ist, ergibt sich diese
gemal Teil A, Abschnitt "Verglitung der Leistungen”.

O aus dem Miniwettbewerb gemaf Anlage Nr.

5. Service- und Reaktionszeiten*

5.1 Servicezeiten*

Fir die Leistungen gemaR Anlage Nr. 1 werden folgende Servicezeiten* vereinbart:

Tag Uhrzeit

Montag bis Sonntag von 0:00
bis  0:00
Uhr
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Tag Uhrzeit

An Sonntagen von 0:00
bis  0:00
Uhr

An Feiertagen von 0:00
bis  0:00
Uhr

[0  Weitere Vereinbarungen zu Servicezeiten* gemafl Anlage Nr.

5.2 Reaktionszeiten*

1 Fur die Leistungen gemaf Anlage Nr. werden folgende Reaktionszeiten* vereinbart:

Leistung gemaR Anlage Nr. Anlass/Problemkategorie Reaktionszeit*

in Stunden
[0 Die Reaktionszeiten* werden in Anlage Nr. festgelegt.

Reaktionszeiten* beginnen ausschlie3lich mit Zugang der entsprechenden Meldung oder dem Eintritt
des vereinbarten Ereignisses wahrend der vereinbarten Servicezeiten* und laufen ausschlieRlich
wahrend der vereinbarten Servicezeiten*.

Erganzend kénnen in Nummer 10 fiir die Nichteinhaltung der 0.g. Zeiten Vertragsstrafen vereinbart
werden.

6. Anforderung an das Personal des Auftragnehmers und dessen Einsatz
Der Auftragnehmer ist in seiner Personaldisposition grundsatzlich frei,

hat jedoch fiir die Leistungserbringung stets Personal einzusetzen, welches qualifiziert ist, wie aus
der Rahmenvereinbarung und Anlage Nr. 1 ersichtlich.

[0 hat jedoch flr die Leistungserbringung stets Personal einzusetzen, welches folgende
Anforderungen erfillt:

Lfd. Nr. |Position Fachliche Qualifikation | Sicherheitsiiberpriifung | Sonstige Anforderungen,
U 1, 2 oder 3' z. B. weitere
Sicherheitsanforderungen

Ful3note | Erlduterung

1 Stufen der Sicherheitstiberpriifung gemaf Sicherheitsiiberpriifungsgesetz des Bundes bzw.
des jeweiligen Bundeslandes, je nachdem welches Gesetz fir den jeweiligen
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FuBnote | Erlauterung

Bezugsberechtigten anwendbar ist, hier auch angeben, wenn Uberpriifung auf
vorbeugenden personellen Sabotageschutz begrenzt ist.

O

hat jedoch fiir die Leistungserbringung stets das Personal einzusetzen, dessen Personalprofile
I im Rahmen des Vergabeverfahrens flr die Leistungserbringung durch ihn vorgelegt wurden.
0 aus Anlage Nr. ersichtlich sind,

Der Auftragnehmer darf benanntes Personal austauschen; dazu bedarf es der Einwilligung
des Auftraggebers.

Der Auftraggeber wird seine Einwilligung unverziiglich erklaren, wenn der Austausch
zwingend notwendig ist, z. B. weil eine benannte Person dauerhaft erkrankt ist, das
Unternehmen verlassen hat oder sonst ein Fall von Unmaéglichkeit vorliegt. Zwingend
notwendig ist der Austausch jedoch insbesondere nicht, wenn die Person beim
Auftragnehmer oder Dritten anderweitig eingesetzt werden soll. Im Rahmen des
Austauschs ist vom Auftragnehmer eine Ersatzperson zu benennen, deren Bewertung
anhand der urspringlich herangezogenen Kriterien nicht zu einem schlechteren Ergebnis
fuhrt als bei der ausgetauschten.

Der Auftraggeber ist berechtigt, den sofortigen Austausch einer oder mehrerer fir die
Leistungserbringung eingesetzter Personen des Auftragnehmers zu verlangen, wenn diese
den Anforderungen nicht gerecht werden oder sonst ein wichtiger Grund in der Person oder
ihrem Verhalten vorliegt oder sonst durch den Auftragnehmer zu vertreten ist. Dem
Auftragnehmer stehen in diesem Fall keine Anspriiche, z. B. auf Schadensersatz,
Verdienstausfall oder Sonstiges, gegen den Auftraggeber zu.

Der Auftragnehmer darf das im Rahmen eines Einzelauftrags eingesetzte Personal austauschen,
dazu bedarf es der Einwilligung des Auftraggebers / des Bezugsberechtigten.

Der Auftraggeber / der Bezugsberechtigte wird seine Einwilligung unverzuglich erklaren, wenn der
Austausch zwingend notwendig ist, z. B. weil eine Person dauerhaft erkrankt ist, das
Unternehmen verlassen hat oder sonst ein Fall von Unmdglichkeit vorliegt. Zwingend
notwendig ist der Austausch jedoch insbesondere nicht, wenn die Person beim Auftragnehmer
oder Dritten anderweitig eingesetzt werden soll. Im Rahmen des Austauschs ist vom
Auftragnehmer eine Ersatzperson zu benennen, deren Bewertung anhand der urspringlich
herangezogenen Kriterien nicht zu einem schlechteren Ergebnis fiihrt als bei der
ausgetauschten.

Der Auftragnehmer bernimmt die durch den Personalaustausch entstehenden Kosten. Dies gilt
insbesondere flr Einarbeitungsaufwande. Dieser Aufwand ist dem Auftraggeber auf Aufforderung in
Leistungsnachweisen separat auszuweisen. Nach Mdglichkeit arbeiten ausscheidende Personen des
Auftragnehmers neue Personen ein.

O

O

Ist der Auftraggeber nicht selbst bezugsberechtigt, werden die Rechte gemaf dieser Nummer
durch den/die folgenden Bezugsberechtigten ausgeubt:

Ist der Auftraggeber nicht selbst bezugsberechtigt, werden die Rechte gemaf dieser Nummer
durch den/die Bezugsberechtigten selbst ausgeubt.

Weitere Regelungen zum Personaleinsatz ergeben sich aus Anlage Nr.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fir die Aufgaben gemaf Anlage Nr. nur Personal
einzusetzen, welches bereit ist, sich aufgrund des Verpflichtungsgesetzes verpflichten zu lassen.
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Regelungen zum Personaleinsatz ergeben sich aus Anlage Nr.

7. Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers

O

O

Folgende Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers werden abweichend und zuséatzlich zu Ziffer 14
EVB-IT Dienstleistungs-AGB vereinbart: .

Die Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers ergeben sich abweichend und zusatzlich zu Ziffer 14
EVB-IT Dienstleistungs-AGB aus Anlage Nr.

8. Abweichende Nutzungsrechte an den Leistungsergebnissen, Erfindungen

Fur folgende Leistungsergebnisse werden von Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB abweichende
Nutzungsrechte vereinbart:

O

Fir die Ergebnisse der Leistungen gemafl Anlage Nr. gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-
AGB mit der Mallgabe, dass statt des dort aufgefiihrten nicht ausschlieRlichen Nutzungsrechts ein
ausschlieBliches Nutzungsrecht gewahrt wird, vorbestehende Werke jedoch ausgenommen.

Fir die Ergebnisse der Leistungen gemafl Anlage Nr. gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-
AGB mit der MaRRgabe, dass eine gewerbliche Verbreitung uneingeschrankt moglich ist.

Fur die Ergebnisse der Leistungen gemaf Anlage Nr. gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-
AGB mit der Mallgabe, dass jegliche gewerbliche Verbreitung ausgeschlossen ist.

Fur die Ergebnisse der Leistungen (z.B. Dokumentationen) gemaf Anlage Nr. gilt
abweichend von Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB folgende von openCode* freigegebene
Lizenz:

Bereitstellung als Open Source Software*: Die Bereitstellung der Ergebnisse der Leistungen
gemal Anlage Nr. erfolgt als Open Source Software* (erganzend zur Rechteeinraumung
geman Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB und zu ggf. vorstehend vereinbarten Anderungen
daran).

Zusatzlich bzw. abweichend davon gilt folgendes. Die Bereitstellung der Software

0 muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter von openCode* freigegebenen Lizenzen
erfolgen.

[J muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter von openCode* freigegebenen Lizenzen, die
keinen Copyleft*-Effekt haben, erfolgen (sog. permissive Lizenzen, z.B. MIT- oder
Apachelizenz > Version 1.0).

LI muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter von openCode* freigegebenen Lizenzen mit
Copyleft*-Effekt zur Verfligung gestellt werden (sog. reziproke Lizenzen, z.B. GNU GPL oder
LGPL).

1 muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter der/den folgenden Lizenz(en) zur Verfligung
gestellt werden, die den Anforderungen an Open Source Software* entsprechen:

1 Soweit die Ergebnisse der Leistungen als Open Source Software* bereitgestellt werden
mussen, wird vereinbart, dass diese ggf. gemeinsam mit folgender Software genutzt und
verbreitet wird (siehe Ziffer 3.2 EVB-IT Dienstleistungs-AGB): .

Von Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB abweichende Nutzungsrechte sind in Anlage Nr.
geregelt.

Fur Erfindungen, die anlasslich der Vertragserfillung gemacht werden, gelten abweichend von
Ziffer 4 EVB-IT Dienstleistungs-AGB die Regelungen in Anlage Nr.
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9. Quellcode* und Software Bill of Materials (SBOM)
Im Falle der Erstellung oder Bearbeitung von Software:

O ist gemaR Ziffer 3.7 EVB-IT Dienstleistungs-AGB der jeweils aktuelle Stand der Software
einschlieBlich der Quellcodes™ auf folgendem vom Auftraggeber zur Verfugung gestellten
Quellcoderepository zu speichern:

1 wird abweichend von Ziffer 3.7 EVB-IT Dienstleistungs-AGB der jeweils aktuelle Stand der
Software einschlieRlich der Quellcodes* wie folgt gespeichert und dem Auftraggeber zur Verfligung
gestellt:

LI wird abweichend von Ziffer 3.7 EVB-IT Dienstleistungs-AGB der jeweils aktuelle Stand der
Software einschlie3lich der Quellcodes™* nicht taglich, sondern (z.B. am Ende jeder
Arbeitswoche) abgespeichert.

O erfolgt die Ubergabe des Quellcodes* auch am Ende jedes Leistungsmonats in elektronischer Form
auf einem Datentrager.

Die Pflichten in Bezug auf die Ubergabe des Quellcodes* von Open Source Software* bleiben von den
vereinbarten Abweichungen nach dieser Nummer 9 unberihrt.

1 Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber eine Software Bill of Materials (SBOM) gemaf BSI TR-
03183-2 flr den jeweils aktuellen Stand der Software

LI im Format SPDX
LI im Format CycloneDX
zur Verfugung.

10. Regelung entfallt

11. Vertragsstrafen

[0 Als vertragsstrafenrelevant im Sinne von Ziffer 10.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB gelten die im
jeweiligen Einzelauftrag nach Nummer 3.1 vereinbarten Leistungstermine.

0 Abweichend von Ziffer 10.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB wird fur die in Anlage Nr.
genannten Leistungen die dort genannten Vertragsstrafen vereinbart.

[0 Fdr die Nichteinhaltung von Reaktionszeiten* gilt die Vertragsstrafenregelung aus Ziffer 10.4 EVB-
IT Dienstleistungs-AGB.

[0 Fir die Nichteinhaltung von Reaktionszeiten* gelten die Regelungen in Anlage Nr.

[0 Fir jeden Verstol3 gegen Ziffer 1.5 oder Ziffer 1.6 der EVB-IT Dienstleistungs-AGB wird eine
Vertragsstrafe in Hohe von Euro vereinbart. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer den
Verstol} nicht zu vertreten hat.

[J Fur jeden Verstol3 des Auftragnehmers gegen die Regelung im ersten Aufzahlungspunkt der Ziffer
8.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB wird eine Vertragsstrafe in Héhe von Euro vereinbart. Dies
gilt nicht, wenn der Auftragnehmer den Verstol3 nicht zu vertreten hat.

12. Weitere Regelungen

12.1 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit
Der Auftragnehmer verpflichtet sich fur die Laufzeit des Vertrages
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bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen die Regelungen zur IT-Sicherheit gemal Anlage
Nr. 3,4, 5, 6 und 9 zu beachten.

der Geheimschutzbetreuung gemaf Anlage Nr. zu unterstellen.
die Regelungen des Auftraggebers zur Sicherheit am Einsatzort gemafR Anlage Nr. zu
beachten.

folgende weitere Regelungen einzuhalten:

Erganzend zu bzw. abweichend von Ziffer 19 EVB-IT Dienstleistungs-AGB ergeben sich
Regelungen zur Geheimhaltung bzw. zur Sicherheit aus Anlage Nr.

Da durch den Auftragnehmer personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers verarbeitet
werden sollen (Auftragsverarbeitung), treffen die Parteien in Anlage Nr. eine schriftliche
Vereinbarung, die zumindest die gesetzlichen Mindestanforderungen beinhaltet.

Die Parteien treffen sonstige Vereinbarungen zum Datenschutz gemaf Anlage Nr.

12.2 Teleservice* (Remoteservice)

O

Soweit der Auftragnehmer zur Leistung durch Teleservice* berechtigt ist, wird er diesen
ausschlieBlich aufgrund der Teleservicevereinbarung gemaf Anlage Nr. erbringen und darf
dabei ausschlieRlich folgendes automatisiertes Verfahren einsetzen: (Produktbezeichnung).
Dieses Verfahren muss neben den Anforderungen aus Ziffer 1.5 EVB-IT Dienstleistungs-AGB auch
den Anforderungen aus der Anlage Nr. genugen.

12.3 Dokumentations- und Berichtspflichten

O

O

15

Abweichend von Ziffer 6 EVB-IT Dienstleistungs-AGB dokumentiert der Auftragnehmer die
Leistungen in Anlage Nr. nicht in deutscher, sondern in Sprache.

Weitere Dokumentations- und Berichtspflichten des Auftragnehmers ergeben sich aus Anlage Nr.

. Interessenkonflikt

Regelungen zur Vermeidung eines Interessenskonfliktes ergeben sich aus Anlage Nr. 7 und 12.

. Pflichten nach Vertragsende

Erganzend zu Ziffer 16 EVB-IT Dienstleistungs-AGB ergeben sich weitere Vereinbarungen zu den
Pflichten des Auftragnehmers nach Vertragsende aus Anlage Nr..

. Sonstige Vereinbarungen

Sonstige Vereinbarungen: Nr. 13 der Anlage.

Die sonstigen Vereinbarungen ergeben sich aus Anlage Nr. 13.
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Teil B: Uberlassung von Standardsoftware auf Zeit (EVB-IT Uberlassung Typ B)

1. Geltung der AGB

Flr Einzelauftrage Uber die zeitlich befristete Uberlassung von Standardsoftware gelten die EVB-IT
Uberlassung-AGB (Typ B) in der jeweils bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung.
Die Rangfolge der Geltung ergibt sich aus Teil A Nummer 2 (Bestandteile der Rahmenvereinbarung).

2. Ubersicht iiber die vereinbarten Leistungen
O Uberlassung von Standardsoftware auf Zeit

sonstige Leistungen Bereitstellung von Microsoft Lizenzen

3. Uberlassung von Standardsoftware

Der Auftragnehmer Uberlasst dem Auftraggeber nach Einzelauftrag Standardsoftware auf Zeit, ggf.
einschlieBlich sonstiger Leistungen gemal Anlage Nr. 1.

I Folgende Eigenschaften werden vom Auftragnehmer zugesichert:

I Der Auftragnehmer versichert, dass die in Anlage Nr. aufgelistete Software die dort
genannten Eigenschaften aufweist.

Die Uberlassung erfolgt beginnend
0 zudem im Einzelauftrag genannten Zeitpunkt
zu dem/n in Anlage Nr. 1 vereinbarten Zeitpunkt(en)
jeweils
1 unbefristet,
[0 mindestens jedoch fiir die Dauer von ____ Monaten (Mindestvertragsdauer)
fur die Dauer von 36 Monaten zzgl. Verlangerung fir 2 mal 6 Monate.
[0 firden/die in Anlage Nr. ____ vereinbarten Zeitraum/Zeitraume

0 fir den/die im Einzelauftrag vereinbarten Zeitraum/Zeitraume.

4. Vergiitung
Die Vergutung fir die vereinbarten Leistungen ergibt sich
gemal Teil A, Abschnitt "Vergutung der Leistungen".

1 Aus dem Miniwettbewerb gemaR Anlage Nr.

4.1 Falligkeit und Zahlung

Die Vergutung ist

monatlich nachtraglich bis zum 15. eines jeden Monats féllig

[0 quartalsweise bis zum 15. des zweiten Monats des laufenden Quartals.

I jahrlich bis zum des laufenden Jahres.
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1 einmalig zum

0 gemaR Anlage Nr. .

4.2 Regelung entfilit.

5. Dokumentation
[0 Sprache/Form (ergénzend/abweichend von Ziffer 2.2 EVB-IT Uberlassung Typ B):
O Vervielfaltigungsrecht

[0 Die Dokumentation der Standardsoftware* gemaf Anlage Nr. , dort kann
fach vervielfaltigt werden.

0 Erganzende Vereinbarung gemaf Anlage Nr.

6. Besondere Nutzungsvereinbarungen gemaR Ziffer 3.2 EVB-IT Uberlassung Typ B

6.1 Mehrfachnutzung

1 Der Umfang der Mehrfachnutzung ergibt sich aus Anlage Nr. . d.h. die Standardsoftware*
darf in dem dort genannten Umfang mehrfach gleichzeitig genutzt werden.

6.2 Systemumgebung
[0 Die Systemumgebung zur Nutzung der Standardsoftware* ergibt sich aus Anlage Nr.

Die Standardsoftware* wird in einer beliebigen Systemumgebung* genutzt.

N

Kopier- oder Nutzungssperren gemaR Ziffer 3.7 EVB-IT Uberlassung Typ B

1 Dem Auftragnehmer sind Kopier- oder Nutzungssperren in der Standardsoftware* bekannt.
Einzelheiten siehe Anlage Nr.

©

Kiindigung (abweichend von Ziffer 4.1 EVB-IT Uberlassung Typ B)

[0 Es wird eine Kiindigungsfrist von Monaten vereinbart.

9. Kopie zu Prif- und Archivierungszwecken bei Kiindigung der Nutzungsrechte bzw. nach
Ende der Uberlassungsdauer

Der Auftraggeber ist berechtigt, nach dem Ende der Uberlassungsdauer (wegen Zeitablauf, wegen
Kindigung durch den Auftraggeber oder ordentlicher Kiindigung durch den Auftragnehmer) eine
Kopie der Standardsoftware* einschliellich der Dokumentation zu Pruf- und Archivierungszwecken

1 gegen gesonderte Verglitung gemafl Anlage Nr.
ohne gesonderte Vergiitung zu behalten.

Der Auftraggeber ist berechtigt, nach dem Ende der Uberlassungsdauer (wegen auBerordentlicher
Kindigung durch den Auftragnehmer) eine Kopie der Standardsoftware* einschlielich der
Dokumentation zu Prif- und Archivierungszwecken

1 gegen gesonderte Vergitung gemafl Anlage Nr.

ohne gesonderte Vergutung zu behalten.
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10. Stérungsmeldung und Nacherfiillung

10.1 Adresse fiir Stérungsmeldung gemaiR Ziffer 7.4 EVB-IT Uberlassung Typ B
Die Stérungsmeldung erfolgt an folgende Adresse:

Art des Kontakts Kontaktdaten

0 Name/Firma:

1 Organisationseinheit/Abteilung:

O Postanschrift:

O Telefon:

O E-Mail:

1 Web-Adresse des Ticketsystems

wie folgt:
[0 auf einem Storungsmeldeformular gemaR Anlage Nr. ___
0 mit Ticketsystem*
[0 des Auftragnehmers,
1 des Auftraggebers,
welches
1 unter der oben angegebenen Web-Adresse erreichbar ist.
O  wie folgt zur Verflgung gestellt wird ___.
formlos.
10.2 Annahme der Storungsmeldung, Erganzende Vereinbarungen zu Bereitschafts- und
Reaktionszeiten

Die Stérungsmeldung wird wahrend folgender Ublicher Geschéaftszeit des Auftragnehmers
angenommen:

[0 Erganzende Vereinbarung zu Bereitschafts- und Reaktionszeiten gemafl Anlage Nr.

10.3 Telefonische Unterstiitzung

[0 Telefonische Unterstiitzung des Auftraggebers erfolgt nach gesonderter Vereinbarung gemaf
Anlage Nr.

11. Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit

Ergénzend zu bzw. abweichend von Ziffer 11 EVB-IT Uberlassung-AGB (Typ B) ergeben sich
Regelungen zur Geheimhaltung bzw. zur Sicherheit aus Anlage Nr. 5, 6, 7 und 8.

Die Parteien treffen Vereinbarungen zum Datenschutz gemaf Anlage Nr. 5, 6, 7 und 8.
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12. Erfiillungs- und Lieferort
X  Erfallungsort ist MUnchen.

I Lieferort (falls abweichend vom Erfiillungsort) ist .

13. Sonstige Vereinbarungen

0 Sonstige Vereinbarungen:

X Die sonstigen Vereinbarungen ergeben sich aus Anlage Nr. 1, 8, 13.

Unterschrift Auftraggeber Unterschrift Auftragnehmer

Datum, Auftraggeber Datum, Auftragnehmer
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g5T§dChBuHHNKLaMAY854a LB3+rC23gq1WgMEL Zu7G6ywAHn 2y PF1nmxbDUZOygOPDKYbMU/ ISD22 £a4GboBLA3FKOpyg 7 £yBTTe [vAMY TuJE3BYAIKK1mrUXi VWSCHKKIW1 22XZ02wnaucg]l 37 mGOLPt t ZWTDMAXE T £NTCEOt kMSdh8Q1i 1y
ORfVziqAGHqtqkRhXFylpvTg2Yb0nsAeoeuetT HNWKugQATM/ PO6LIhVE S TBmO2RQS 111 5mRI I hdKywk+kwWIN3N61iN+KylbGElaTYTPbT2ZBd+vT2C1 FZAOE] 11d2UJWDW10pssoq8L2 I WPWZntdr0/ 747 tpcheWs 2hTgtWe20JQuenX 1GHVI
m0zIZuGJ82dPe0zMO4001 RPVYAueVDIFBANI+YydfRrVe Jt Yx6wTLHIZV] fprehhgez 7D89qY 5M60aeArpaQvdGn31 TtdOby4t /XrmNMZvOgGSQE9bATpnTyss 64NCh2pmwocfvni JEJuivkiwFCNU4 1 £GZb8Ob3t ZF IMELIObi we kQGVCEUPn9
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n4tsWVpSTvgy88nKYbzdV1JdH3r IvGkDHgdqmpOs 3hM1iLC6PyioNAOAEYXXMEKHCMGOE] oku7S00B3254NVP8YgXA3YEIGKPLACGRV] I0/0JZuNEDCFEKA6SMi gLIX L LT1S FMNOgz01/ INRMQ150q10U11ZmSuRICGFO61rXd1TTc+oU+/Safs
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K4X9//qeGnPvVKLT 9huv+71LC//inxzqf8wyUmpZ3V6wlPT3£G/aa+ei3n31LM8TxVPvEKF1/9+vTPyHc+4/nNBApdebiwITyrlw2zsOkVyt1F/i+/ea6e06h+etw/O0RXT/wZ/8PsfESL+TP+MXurNWELju7j45t3F/HpryHn2p/8PBudOvu=

-----END EVB-IT digital Repro-Code-----

Begriffsbestimmungen

Auftragswert Der Auftragswert ist die Vergutung, die aufgrund eines Einzelauftrags zu
zahlen ist.

Der Bezugsberechtigte ist berechtigt zum Bezug von Leistungen aus der
Bezugsberechtigter Rahmenvereinbarung und Auftraggeber der von ihm oder flr ihn erteilten
Einzelauftrage (Einzelauftragsauftraggeber). Ob der Bezugsberechtigte
auch selbst abrufberechtigt ist, ergibt sich aus Teil A, Nummer Teil Al 6.3
dieses Vertrages.

Nebenkosten Aufwendungen des Auftragnehmers, die zur Leistungserbringung
notwendig und vom Auftraggeber ausdriicklich als zu erstatten vorgesehen
sind, aber weder Reisekosten noch Materialkosten sind.

Zeitraum, innerhalb dessen der Auftragnehmer mit den Stérungs- bzw.
Reaktionszeit Mangelbehebungsarbeiten zu beginnen hat. Der Zeitraum beginnt bei
Cloudleistungen oder soweit ein Monitoring der Leistungen vereinbart mit
dem Auftreten der Stérung, anderenfalls mit Eingang der
Stérungsmeldung, l1auft jedoch nur in den vereinbarten Servicezeiten®. Tritt
die Stérung auerhalb dieser Zeiten ein, beginnt die Reaktionszeit mit der
nachsten Servicezeit*.
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BAil

Rahmenvereinbarung

Remoteservice

Leistungen unter Inanspruchnahme von technischen Einrichtungen zur
Fernkommunikation von einem Standort aulRerhalb des Einsatzortes der
vertraglichen Leistungen, in einigen EVB-IT AGB auch als Teleservice
bezeichnet.

Storung

Beeintrachtigung der Eignung der Leistung zur vertraglich vereinbarten
bzw., soweit eine solche Vereinbarung fehlt, zur vorausgesetzten oder
sonst zur gewohnlichen Verwendung. Dies gilt unabhangig von einem
VertretenmUssen und unabhangig davon, ob diese Abweichung bereits bei
Leistungsbeginn vorlag.

Systemkomponente

Teil des Gesamtsystems*, z. B. Hard- oder Software*. Hierzu gehdren auch
Uberlassene neue Programmstande* fir die Software*.

Ticketsystem

Ein Ticketsystem (auch Trouble-Ticket-System genannt) ist ein IT-System,
mit dessen Hilfe Meldungen und Anfragen empfangen, klassifiziert,
bestatigt und mit dem Ziel der Beantwortung bzw. der Problemlésung
bearbeitet und deren Fortschritt beobachtet und Gberwacht werden kdnnen.
Das Ticketsystem bestatigt den Eingang der Meldung unter Wiederholung
deren Inhalts.

Version 1.0.2 vom 01.03.2026
Seite 37 von 37



	Teil A Allgemeine Regelungen
	1. Gegenstand
	1. Bestandteile der Rahmenvereinbarung
	1.1 dieser Vertragstext einschließlich der Begriffsbestimmungen und den folgenden Anlagen in der hier aufgeführten Rangfolge:
	1.2 für die jeweiligen Einzelaufträge, je nach Leistungsart, die folgenden EVB-IT AGB:

	2. Einzelaufträge
	2.1 Abrufe und Bestätigung
	2.1.1 Der Einzelauftrag erfolgt
	2.1.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Einzelaufträge aus dieser Rahmenvereinbarung unverzüglich, spätestens jedoch binnen


	3. Geschätztes Auftragsvolumen
	4. Abnahmeverpflichtung/Mindestabnahme
	5. Höchstvolumen
	5.1 Mitteilungspflicht des Auftragnehmers
	5.2 Folgen des Erreichens von Höchstvolumina

	6. Berichtswesen (Reporting)
	7. Vergütung der Leistungen
	7.1 Grundsätzliches
	7.2 Vergütung nach Aufwand
	7.2.1 Zeiten der Leistungserbringung bei Vergütung nach Aufwand
	7.2.2 Reisekosten, Nebenkosten*, Materialkosten und Reisezeiten

	7.3 Fälligkeit und Zahlungsfristen

	8. Preisanpassungen
	8.1 Preisanpassungsklausel mit Index
	8.2 Preiserhöhungen anhand von maximalen Prozentwerten
	8.3 Preisanpassungen anhand von Preislisten
	8.3.1 Preiserhöhungen anhand von Preislisten
	8.3.2 Preissenkungen anhand von Preislisten
	8.3.3  Laufende Preisanpassungen anhand von Preislisten


	9. Rechnungen
	10.  Verantwortlicher Ansprechpartner (m/w/d)
	11. Zentrale Hotline*
	11.1 Gegenstand der Hotline
	11.2 Zeiten und Sprache der Hotline
	11.3 Personelle Besetzung der Hotline
	11.4 Nutzer der Hotline
	11.5 Anrufbearbeitung
	11.6 Sonstiges

	12. Remoteservice*
	13. Haftpflichtversicherung
	14. Haftungsregelungen
	14.1 Haftung des Auftragnehmers
	14.2 Ergänzende bzw. vom Abschnitt "Haftung des Auftragnehmers" [im Standard Nummer 21.1] abweichende Haftungsregelungen
	14.2.1 Andere Höhenbeschränkung der Haftung aus der Rahmenvereinbarung
	14.2.2 Zusätzliche Beschränkung der Haftung aus dem Einzelauftrag
	14.2.3 Sonstige Abweichungen vom Abschnitt "Haftung des Auftragnehmers" [im Standard Nummer 21.1]

	14.3 Haftung des Auftraggebers

	15. IT-Sicherheit
	16. Allgemeine Sicherheitsanforderungen, Geheimschutz
	17. Vertraulichkeit und Datenschutz
	18. Laufzeit und Kündigung der Rahmenvereinbarung und von Einzelaufträgen
	18.1 Laufzeit der Rahmenvereinbarung
	18.2 Verlängerungen der Rahmenvereinbarung
	18.3 Ordentliche Kündigung der Rahmenvereinbarung
	18.4 Ende/Kündigung von Einzelaufträgen
	18.5 Außerordentliche Kündigung/Rücktritt

	19. Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte
	20. Textform
	21. Anwendbares Recht, Gerichtstand
	22. Sonstige Vereinbarungen

	Teil B: Erbringung von IT-Dienstleistungen (EVB-IT Dienstleistung)
	1. Geltung der AGB
	2. Überblick über die Leistungen
	3. Beschreibung der Leistungen/Laufzeit und Kündigung
	3.1 Art, Umfang und Termine
	3.2 Abweichende Kündigungsregelung

	4. Vergütung
	4.1 Vergütung nach Aufwand
	4.1.1 Vereinbarung der Preiskategorien bei Vergütung nach Aufwand
	4.1.2 Zuschläge auf die Vergütung nach Aufwand
	4.1.3 Abweichende Regelungen für die Bestimmung und Vergütung von Personentagessätzen
	4.1.4 Reisekosten/Nebenkosten*/Materialkosten/Reisezeiten
	4.1.5 Fälligkeit und Zahlung
	4.1.6 Besondere Bestimmungen zur Vergütung nach Aufwand

	4.2 Vergütung zum Pauschalfestpreis

	5. Service- und Reaktionszeiten*
	5.1 Servicezeiten*
	5.2 Reaktionszeiten*

	6. Anforderung an das Personal des Auftragnehmers und dessen Einsatz
	7. Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers
	8. Abweichende Nutzungsrechte an den Leistungsergebnissen, Erfindungen
	9. Quellcode* und Software Bill of Materials (SBOM)
	10. Regelung entfällt
	11. Vertragsstrafen
	12. Weitere Regelungen
	12.1 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit
	12.2 Teleservice* (Remoteservice)
	12.3 Dokumentations- und Berichtspflichten

	13. Interessenkonflikt
	14. Pflichten nach Vertragsende
	15. Sonstige Vereinbarungen

	Teil B: Überlassung von Standardsoftware auf Zeit (EVB-IT Überlassung Typ B)
	1. Geltung der AGB
	2. Übersicht über die vereinbarten Leistungen
	3. Überlassung von Standardsoftware
	4. Vergütung
	4.1 Fälligkeit und Zahlung
	4.2  Regelung entfällt.

	5. Dokumentation
	6. Besondere Nutzungsvereinbarungen gemäß Ziffer 3.2 EVB-IT Überlassung Typ B
	6.1 Mehrfachnutzung
	6.2 Systemumgebung

	7. Kopier- oder Nutzungssperren gemäß Ziffer 3.7 EVB-IT Überlassung Typ B
	8. Kündigung (abweichend von Ziffer 4.1 EVB-IT Überlassung Typ B)
	9. Kopie zu Prüf- und Archivierungszwecken bei Kündigung der Nutzungsrechte bzw. nach Ende der Überlassungsdauer
	10. Störungsmeldung und Nacherfüllung
	10.1 Adresse für Störungsmeldung gemäß Ziffer 7.4 EVB-IT Überlassung Typ B
	10.2 Annahme der Störungsmeldung, Ergänzende Vereinbarungen zu Bereitschafts- und Reaktionszeiten
	10.3 Telefonische Unterstützung

	11. Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit
	12. Erfüllungs- und Lieferort
	13. Sonstige Vereinbarungen


